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suchung gezogen ober verhaftet werden, außer wenn es bei Aus¬
übung der That ergriffen wird.

Die Mitglieder des Reichstages dürfen als solche keiue
Besoldung oder Entschädigung beziehen.

VI. Zoll- Uttd Handelsweserr.
Artikel 33-4(1.

Deutschland bildet ein Zoll- uud Handelsgebiet, umgeben von
gemeinschaftlicher Zollgrenze.

Anmerkung 1. Auch bas Großherzogtum Luxemburg ist in das
deutsche Zoll- unb Hanbelsgebiet eingeschlossen. Dagegen haben bie
Hansastädte Hamburg unb Bremen noch kleine Freihafengebiete mit dem
Recht, im Hanbelsverkehr mit beut Auslande Waren oftne Verzollung
ein- unb auszuführen

Anmerkung 2. Was bie Verwaltung bes Hanbelswesens betrifft,
so vertritt beit Außenhandel das auswärtige Amt (oergt ©. 12) unb
bie Konsulate (vergl. 8. 9), ben Binnenhanbel in Preußen besonder-
ber Minister für Hanbel unb Gewerbe. Zur Vermittelung zwischen
ben Gewerbctreibeuben unb bett Behörben bienen bie Handelskammern.
Kaufmännische Korporationen id. h. Körperschaften) sind z. B. in
Daiiziq, Berlin, Stettin unb Altona errichtet Der Binnenhanbel ist
von Reichswegen burch bas Handelsrecht georbnet. Einrichtungen für
ben Hanbel sinb Jahr- unb Wochenmarkte, in größtem Maßstabe bte
Messen zu Leipzig, Frankfurt a. M unb Frankfurt ct. 0., bie Börsen
für Abschluß ber Gelbgeschäfte. Für ben Außenhanbel bilben bie
rechtliche Grundlage bie Hanbelsverträge, tvelche das beutsche Reich
mit China, Japan, Persien, Marokko, Argentina, Mexiko, Türkei,
Österreich-Ungarn, Großbritannien, Frankreich unb anberett Staaten
abgeschlossen hat.

Das Reich ausschließlich hat die Gesetzgebung über das gesamte
Zollwesen, über die Besteuerung des im Bundesgebiet gewonnenen
Salzes und Tabaks, bereiteten Branntweins und Bieres und ans
Rüben dargestellten Znckers und Syrnps. In Bayern und Württem¬
berg bleibt die Besteuerung des inländischen Bieres der Landes¬
gesetzgebung vorbehalten.

Anmerkung. Die deutschen Zölle sind fast ausschließlich Grenzzölle,
b. s. Abgaben, welche bei ber Einfuhr i nicht bei ber Ausfuhr) von
Waren in bas Reichsgebiet erhoben werben. Die Steuern auf Brannt¬
wein, Bier, Salz, Tabak, Zucker unb anbeten Verbrauchsgegenstänben
nennt man Verbrauchssteuern. Sie sinb indirekte Steuern, wie auch
bie übrigen Reichssteuern, nämlich bie Wechsel-, Börsenstempel- unb
Spielkartensteuer. Direkte Steuern, wie z. B. bie preußische Staats-


